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Die folgende Zusammenstellung enthält das Tätigkeitsfeld „Haftungsrecht“ der Rechtsan-
waltskanzlei Dr. Hermanns & Partner, Osnabrück, betreffende Entscheidungen, die von all-
gemeinem Interesse sein können. Ziel dieser Zusammenstellung ist es, für Rechtssuchende 
nicht ohne weiteres zu findende Urteile und Beschlüsse der Instanzgerichte zugänglich zu 
machen. Deshalb wird ein Schwergewicht auf die Entscheidungen der Oberlandesgerichte 
gelegt. Auf Wunsch können die Entscheidungen übersandt werden. 
 
 
 
Haftunsrecht: 

 

Oberlandesgericht Karlsruhe, Urteil vom 24.05.2006 – 7 U 242/05 –, (Arzthaftung, Beweis-
lastumkehr): 
 

Die Umkehr der Beweislast beim Vorliegen eines groben Behandlungsfehlers gilt nur für den 
haftungsbegründenden Primärschaden. Auf die haftungsausfüllende Kausalität wird die Be-
weislastumkehr nicht ausgedehnt, es sei denn, der sekundäre Gesundheitsschaden wäre ty-
pisch mit dem Primärschaden verbunden und die als grob zu bewertende Missachtung der 
ärztlichen Verhaltensregel sollte gerade auch einer solchen Schädigung vorbeugen.  

Der nicht verantwortliche handelnde Assistent einer Operation, der weisungsgebunden unter 
Leitung des übergeordneten Arztes assistiert, ist zu eigenständigen Nachforschungen über das 
Vorliegen einer wirksamen Einwilligung nicht verpflichtet, sofern er nicht konkrete Anhalt-
spunkte hat, dass es an einer fehlt oder er sich aufgrund offenkundiger Organisationsmängel 
nicht auf eine wirksame Aufklärung durch andere Ärzte verlassen kann.  
 
 
Thüringer Oberlandesgericht, Urteil vom 17.05.2006 – 4 U 218/05 –; (kein Schadensersatz 
bei Gebäudeschäden durch Tausalz bei ordnungsgemäßer Streuung): 
 
Im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht besteht grundsätzlich  
die Pflicht, bei allgemeiner Glätte die innerörtlichen Fahrbahnen der Straßen  
von Schnee und Eis zu beräumen und mit abstumpfenden Mitteln zu bestreuen.  
Diese Streupflicht gilt auch für (innerörtliche) Gehwege, auf denen ein nicht  
unbedeutender Verkehr stattfindet.  
 
Dabei kann der Straßenbaulastpflichtige - die Gemeinde – grundsätzlich  
zwischen den verschiedenen Streumitteln das ihm geeignet erscheinende Mittel  
frei auswählen. Eine Pflicht, diese Auswahl auf Splitt zu beschränken, wenn  
Tausalz durch die Verbindung mit Schmelzwasser aus Sandstein gefertigte  
Haussockel der Anlieger gefährdet, besteht jedenfalls dann nicht, wenn das  
Tausalz verwendungsgerecht auf den Straßenbelag aufgebracht wird. 
 
Mangels rechtswidrigen Handelns der streupflichtigen Gemeinde besteht dann  
auch keine Haftung gegenüber den Hauseigentümern wegen der mit dem  
abfließenden Schmelzwasser, in dem das Tausalz gelöst wird, aus  
immissionsrechtlichen Gesichtspunkten auf ihr Sacheigentum einwirkenden  
Gefahr, weil bei ortsüblicher Streuung jeder Anlieger situationsbedingt solche  
ein bestimmtes zumutbares Maß nicht überschreitende Beeinträchtigungen  
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hinnehmen muss. Das gilt sowohl für den immissionsrechtlichen Anspruch aus §  
906 BGB als auch für den Entschädigungsanspruch aus enteignendem Eingriff. 
 
 
Oberlandesgericht Karlsruhe, Urteil vom 12.04.2006 - 1 U 102/05 –, (Verkehrssicherungs-
pflicht, Wiederaufbereitungsanlage): 
 
Da von einem Verkehrssicherungspflichtigen unter Umständen ein Mehr an Sorgfalt zu ver-
langen ist als eine Behörde gefordert hat und da durch eine behördliche Genehmigung die 
zivilrechtliche Verantwortung nicht vom Verkehrssicherungspflichtigen auf die Behörde 
übergeht (BGHZ 139, 79, 83; BGHR BGB § 823 Abs. 1 - Produzentenhaftung 1), verletzt der 
Betreiber einer stillgelegten Wiederaufbereitungsanlage, in der sich noch radioaktive Materia-
lien befinden, seine Verkehrssicherungspflicht, wenn die Kontrollmaßnahmen ausschließlich 
auf den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter ausgerichtet sind und bei den Sicherheitsvorkeh-
rungen die Möglichkeit nicht berücksichtigt ist, dass eine zugangsberechtigte Person vorsätz-
lich radioaktive Abfälle entwenden könnte („Innentäterszenario“). 
 

 

Oberlandesgericht Karlsruhe, Urteil vom 07.04.2006 - 14 U 134/05 –, (Persönlichkeitsrecht, 
Rechtsanwalt): 
 

Es ist nicht nach § 201a StGB strafbar, von einem Nachbargrundstück aus einen sich in seiner 
hell erleuchteten Anwaltskanzlei hinter einem vorhanglosen Fenster aufhaltenden Rechtsan-
walt zu fotografieren. 

Ein Rechtsanwalt, bei dem es sich um den langjährigen Vorsitzenden einer großen Fraktion 
des Gemeinderats einer mittelgroßen Stadt handelt, die auf Antrag einer Schwerpunktstaats-
anwaltschaft für Wirtschaftskriminalität im Rahmen einer spektakulären Aktion durchsucht 
wurde, ist eine relative Person der Zeitgeschichte. Sein Bildnis darf ohne seine Einwilligung 
veröffentlicht werden. 

Wer eine Geldentschädigung wegen einer durch Presseveröffentlichung bewirkte Verletzung 
seines Persönlichkeitsrechts verlangt, muss substantiiert darlegen, dass und inwiefern gerade 
die beanstandete Veröffentlichung zu schwerwiegenden immateriellen Schadensfolgen ge-
führt hat. Der allgemeine Hinweis auf mit der Veröffentlichung verbundene „Peinlichkeiten“ 
genügt hierfür nicht. 

Der auf Zahlung einer Geldentschädigung durch eine Presseveröffentlichung gerichtete Ans-
pruch ist gegenüber anderweitigen Ausgleichsmöglichkeiten subsidiär und setzt ein unab-
weisbares Bedürfnis voraus.  
 
 
Oberlandesgericht Karlsruhe, Urteil vom 30.03.2006 – 12 U 298/05 –; (§ 839 BGB): 
 
Bei der Verletzung einer Amtspflicht zur Führung der Aufsicht über eine Person ist die Rege-
lung des § 832 BGB auch nicht analog anwendbar; die Haftung richtet sich allein nach § 839 
BGB i. V. m. Art. 34 GG. 
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Oberlandesgericht Celle, Urteil vom 20.12.2005 – 14 U 147/05 –; (Verkehrssicherungs-
pflicht; Haftung des Waldbesitzers; Selbstverschulden): 
 

§ 30 NWaldLG nimmt nur eine Konkretisierung dessen vor, was in § 14 BWaldG rahmen-
rechtlich geregelt ist, und stellt keine darüber hinausgehende (unzulässige) Erweiterung der 
Haftungsprivilegierung des Waldbesitzers dar.  
 
Wer einen umgestürzten Baum, der eine gefahrlose Weiterbenutzung eines Wanderweges 
verhindert, abseits des Weges bei Schnee auf einem Trampelpfad um die Baumkrone herum 
zu umgehen versucht und dabei stürzt, handelt auf eigene Gefahr und hat sich die Folgen des 
Sturzes selbst zuzuschreiben. Der Waldbesitzer haftet unter diesen Umständen nicht wegen 
einer Verkehrssicherungspflichtverletzung. Auf offenkundige Gefahren braucht der Verkehrs-
sicherungspflichtige nach ständiger Rechtsprechung aber nicht noch ausdrücklich hinzuwei-
sen. 
 
 
Oberlandesgericht Celle, Urteil vom 09.11.2005 – 3 U 83/05 –, (Rechtsanwaltshaftung): 
 
Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, seinen Mandanten, der die gerichtliche Geltendmachung 
eines verjährten Anspruchs begehrt, von der Rechtsverfolgung abzuhalten. 

An einem Verschulden des Anwalts fehlt es auch nicht deshalb, weil ein Kollegialgericht sei-
ner Auffassung (hier: durch Anordnung einer Beweisaufnahme) zunächst und zu Unrecht 
folgt. 

 
Kammergericht, Urteil vom 21.10.2005 – 6 U 330/03 –, (Architektenhaftpflichtversicherung; 
Bauwerksschaden; Mehrkosten):  
 
Hat sich der Mangel des Architektenwerks im Bauwerk bereits verkörpert und fallen im Rah-
men der Schadensbeseitigung durch den Auftraggeber des Architekten Kosten für Architek-
tenplanung und Bauüberwachung an, so sind diese von der Architektenhaftpflichtversiche-
rung umfasst und nicht gemäß § 4 Nr. 6 Abs. 3 AHB ausgeschlossen. 
 

 

Oberlandesgericht Jena, Urteil vom 12.10.2005 – 4 U 843/04 –; (Verkehrssicherungspflicht; 
Eigenverschulden):  
 

Auch die Zulassung oder Duldung eines öffentlichen Verkehrs auf einem Grundstück – hier 
eines „Trampelpfades“ – verpflichtet den Eigentümer grundsätzlich zur Verkehrssicherung. 
Der Umfang der Verkehrssicherungspflicht kann aber in einem solchen Fall nicht strenger 
beurteilt werden als der für ersichtlich mit Willen des Grundstückseigentümers für berechtigte 
Grundstücksnutzer geschaffenen Wege. 
 
Insoweit gilt, dass der Benutzer die gegebenen Verhältnisse so hinnehmen muss, wie sie sich 
ihm erkennbar darbieten; ein Tätigwerden des Verkehrssicherungspflichtigen ist nur dann 
geboten, wenn Gefahren bestehen, die auch für einen sorgfältigen Nutzer nicht oder nicht 
rechtzeitig erkennbar sind und auf die er sich nicht oder nicht rechtzeitig einzurichten vermag. 
 
Verunfallt ein Nutzer auf einem erkennbar „behelfsmäßigen“ unbefestigten Trampelpfad, weil 
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sich damit eine erfahrungsgemäß beim Betreten eines abwärts führenden Trampelpfades von 
jedem Nutzer zu berücksichtigende Gefahr verwirklicht, so haftet der Nutzer allein, weil ent-
weder schon eine Verkehrssicherungspflichtverletzung des Eigentümers des Grundstücks 
ganz ausscheidet oder jedenfalls das Eigenverschulden des Gestürzten so deutlich überwiegt, 
dass eine Mithaftung des Verkehrssicherungspflichtigen gänzlich zurücktritt. 
 
 
Oberlandesgericht Jena, Urteil vom 12.10.2005 – 4 U 882/04 –; (Verkehrssicherungspflicht; 
Eigenverschulden):  
 
Die Verkehrssicherungspflicht verlangt nämlich nicht, dass jegliche, überhaupt denkbare Ge-
fahr ausgeräumt und der Besucher völlig aus seiner Pflicht entlassen wird, auf seine Sicher-
heit in zumutbarer Weise selbst zu achten. 
 
 
Oberlandesgericht Nürnberg, Urteil vom 26.07.2005 – 3U 806/05 –; (Verkehrssicherungs-
pflicht; Reinigungsintervalle; Sichtkontrolle): 
 
Für Läden des Zuschnitts eines Supermarktes sind Kontrollen der Verkehrssicherheit der 
Fußböden alle 15 bis 25 Minuten ausreichend. Eine 5 Minuten vor dem Sturz durchgeführte 
Sichtkontrolle wird diesen sich aus der Verkehrssicherungspflicht ergebenden Anforderungen 
gerecht. 
 
 
Kammergericht, Urteil vom 08.07.2005 – 9 U 362/03 –, (Notarhaftung; Aufklärungspflicht 
bei der Beurkundung): 
 
Ein Notar ist nicht verpflichtet, den Verkäufer eines Grundstücks über dessen mögliche Ver-
pflichtung zur Rückzahlung von Lastenausgleich zu belehren, wenn er keine Kenntnis von der 
Gewährung einer Entschädigung nach dem Lastenausgleichsgesetz hatte und der Kaufpreis 
angemessen ist. 
 

 
Kammergericht, Urteil vom 06.06.2005 – 12 U 55/04 –, (HWS-Syndrom, Anscheinsbeweis, 
Kausalität; Sachverständigengutachten): 
 
Das Gericht ist nicht gehalten, auf Antrag des Klägers dessen behandelnde Ärzte als sachver-
ständige Zeugen über die Unfallursächlichkeit von HWS-Beschwerden zu laden, wenn der 
Kläger nicht darlegt, diese Ärzte hätten objektivierbare Befunde erhoben, die einen eindeuti-
gen Schluss der Verursachung der behaupteten Beschwerden durch den Unfall zulassen wür-
den. Auch wenn das Gericht das Gutachten eines gerichtlichen Sachverständigen für überzeu-
gend hält und selbst keinen Erklärungsbedarf sieht, hat es dem Antrag einer Partei auf Ladung 
des Sachverständigen zur Erläuterung seines schriftlichen Gutachtens und zur Befragung 
durch die Partei grundsätzlich zu entsprechen (§§ 402, 397 ZPO). Die Ursächlichkeit eines 
Unfalls für behauptete HWS-Beschwerden kann nicht festgestellt werden, wenn nicht sicher 
ausgeschlossen werden kann, dass die Beschwerden auf einer Schädigung durch einen Vorun-
fall beruhen und der gerichtliche Sachverständige eine Verschlimmerung einer Vorschädi-
gung durch den Zweitunfall zwar für möglich, aber nicht für wahrscheinlich hält. 
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Oberlandesgericht Celle, Urteil vom 01.06.2005 – 3 U 303/04 –, (Notarhaftung; Aufklä-
rungspflicht): 
 
Der Notar grundsätzlich verpflichtet, den Beteiligten die nötige Aufklärung zu geben, damit 
diese vor nicht bedachten Folgen ihrer Erklärungen bewahrt blieben. Der Notar darf es nicht 
geschehen lassen, dass Beteiligte, die über die rechtlichen Folgen ihrer Erklärung falsche 
Vorstellungen haben, dadurch ihre Vermögensinteressen vermeidbar gefährden. 
 
 
Kammergericht, Urteil vom 12.05.2005 – 12 U 187/04 –, (HWS-Syndrom; Beweisführung 
durch Gutachten; Wahrscheinlichkeit der Verursachung; Kausalität): 
 
Ist streitig, ob der Kläger durch den Unfall überhaupt verletzt wurde, hat er dies nach § 286 
ZPO zu beweisen. Gibt der medizinische Sachverständige den Grad der Wahrscheinlichkeit 
einer unfallbedingten Verschlimmerung vorbestehender HWS-Beschwerden mit ca. 20 % an, 
so ist der erforderliche Beweis der Unfallkausalität nicht geführt. Bezieht sich der Kläger ge-
genüber dem Ergebnis des vom Gericht eingeholten Gutachtens eines medizinischen Sachver-
ständigen zum Beweise seiner Behauptung der Unfallkausalität von Beschwerden auf die 
Vernehmung seines behandelnden Arztes, so ist dessen Vernehmung nicht geboten, wenn 
nicht dargelegt ist, dass dieser Arzt aus eigener Wahrnehmung Angaben zur Unfallursäch-
lichkeit der Beschwerden machen kann. 
 
 
Kammergericht, Urteil vom 09.05.2005 – 12 U 14/04 –, (HWS-Syndrom; Anscheinsbeweis; 
kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung; Arbeitsunfähigkeit): 
 

Für die Verletzung der Halswirbelsäule als Erstverletzung muss der Kläger den Vollbeweis 
gemäß § 286 ZPO erbringen. Ein Anscheinsbeweis für das Vorliegen einer unfallbedingten 
Verletzung der HWS kann nach ständiger Rechtsprechung des Senats nur bejagt werden, 
wenn eine kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung ab 15 Km/h bewiesen ist; das gilt 
auch dann, wenn der Geschädigte ärztliche Atteste vorlegt, in denen ihm auf Grund der Diag-
nose einer HWS - Verletzung für die Zeit nach dem Unfall Arbeitsunfähigkeit bescheinigt 
wird. Ein Blick in den Innenspiegel des Fahrzeugs ist nicht als verletzungsfördernde „out of 
position“-Sitzposition anzusehen; mangels besonderer verletzungsfördernder Faktoren ist die 
kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung (hier: 11,3 km/h) im Verhältnis zur Belastbar-
keit der Wirbelsäule des Klägers für die Feststellung einer unfallbedingten HWS – Verletzung 
wesentlich. 
 
 
Kammergericht, Urteil vom 25.04.2005 – 12 U 123/04 –, (Sonderrechte; Sonderrechtsfahrer; 
Martinsfahrer; Blaulicht): 
 
Soweit ein Sonderrechtsfahrer nach § 35 Abs. 1 StVO von den Vorschriften der StVO befreit 
ist, ist er dennoch nach § 35 Abs. 8 StVO nicht vom allgemeinen Gebot der Rücksichtnahme 
auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung entbunden; vielmehr ist die ihm obliegende Sorg-
faltspflicht um so größer, je mehr seine gegen die StVO verstoßende Fahrweise, die zu der zu 
erfüllenden hoheitlichen Aufgabe nicht außer Verhältnis stehen darf, die Unfallgefahr erhöht. 
Ein Fußgänger, der eine der beiden – durch einen breiten Mittelstreifen mit parkenden Fahr-
zeugen getrennten – Richtungsfahrbahnen einer großen Straße überschreitet, ist grundsätzlich 
nur verpflichtet, in die Richtung zu blicken, aus der – wie bei einer Einbahnstraße – Fahrzeu-
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ge zu erwarten sind; er muss auch nicht mit einem Sonderrechtsfahrzeug rechnen, das nur mit 
blauem Blinklicht – ohne Horn – eine Richtungsfahrbahn entgegen der Fahrtrichtung befährt. 
 
 
Oberlandesgericht Nürnberg, Urteil vom 14.03.2005 – 8 U 3212/04 –, (Feuerwerkskörper; 
Verantwortlichkeit; Einsichtsfähigkeit) 
 
Ein 10 3/4 Jahre alter, normal und altersgerecht entwickelter Junge besitzt die zur Erkenntnis 
seiner Verantwortlichkeit gemäß § 828 Abs. 2 BGB a.F. erforderliche Einsicht in die Gefähr-
lichkeit eines Hantierens mit Feuerwerkskörpern. 
 
Von einem fast 11-jährigen, der die grundsätzliche Gefährlichkeit von Feuerwerkskörpern 
kennt, muss erwartet werden, dass er einen solchen nur zündet, wenn andere Beteiligte in ei-
ner für sie ungefährlichen und damit ausreichenden Entfernung stehen.  


